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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Ordnungsamt 
 
 

Vorlagen-Nr. 
0168/2016 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 08.12.2016  
 
 

Kreisausschuss 13.12.2016  

 

 

Betreff:  

Beschaffung eines Lastkraftwagens für das DRK im Rahmen des Konzepts 
"Bewältigung von Großschadensereignissen" in 2017 

 
Sachverhalt: 
Das Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) regelt in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
dass die Bewältigung von Großschadenereignissen Aufgabe des Rettungsdienstes ist. Die 
Verantwortung dafür liegt beim Träger des Rettungsdienstes, hier also beim Landkreis 
Wittmund. 
Im § 7 Abs. 4 NRettDG wird aufgeführt, dass der Träger des Rettungsdienstes Maßnahmen 
vorzubereiten hat, um die Bewältigung von Großschadenereignissen (MANV) zu 
gewährleisten. 
Bereits seit vielen Jahren wird für die Bewältigung von sogenannten MANV-Einsätzen 
(Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten) ein Lastkraftwagen, 7,5 t, vorgehalten, der 
derzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Leerhafe untergestellt ist und im Einsatzfall von den 
dortigen freiwilligen Feuerwehrkameraden zur Einsatzstelle gebracht wird. 
Dieses Fahrzeug ist auf Grund der ständig fortschreitenden Entwicklung auf diesem Gebiet 
in der Zwischenzeit an seine Belastungsgrenze angekommen. Aus diesem Grunde wird es 
nunmehr erforderlich, ein weiteres Fahrzeug anzuschaffen. 
Das neue Fahrzeug soll das gesamte sanitätstechnische Material, welches einer ständigen 
Überwachung bedarf (z.B. Ablauf Mindesthaltbarkeitsdatum) aufnehmen und wird dann beim 
Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Wittmund, untergestellt, die im Einsatzfall das 
Fahrzeug zur Einsatzstelle bringen und dort die Betreuung vor Ort übernehmen werden. 
Das Fahrzeug in Leerhafe wird dann das gesamte sonstige Material, wie z.B. das 
Schnelleinsatzzelt, zusätzliche Tragen, Unterstellböcke für Tragen, Tische, Bänke usw. 
transportieren.  
Durch diese Trennung ist auch eine effektivere Alarmierung möglich, wenn z.B. nur 
Sanitätsmaterial oder nur das Zelt im Einsatzfall benötigt werden.   
Da der Rettungsdienst des Landkreises Wittmund personell nicht in der Lage ist, im Falle 
eine Großschadensereignisses diese Einsatzfahrzeuge zu besetzen, besteht bereits seit 
vielen Jahren eine gut funktionierende Zusammenarbeit des Rettungsdienstes mit den 
Freiwilligen Feuerwehren und dem Deutschen Roten Kreuz. 
Im Jahre 2017 ist die Anschaffung eines gebrauchten Transportfahrzeuges für die Örtliche 
Einsatzleitung Rettungsdienst in Höhe von 18.000,00 Euro geplant.         
Sämtlich entstehenden Kosten für z.B. Beschaffung, Ausstattung und evtl. Reparaturen, der 
Ausbildung des DRK-Personals usw. werden durch die Einnahmen im Rettungsdienst des 
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Landkreises Wittmund gedeckt, dem DRK und dem Landkreis Wittmund entstehen somit 
keine zusätzlichen Kosten. Dabei werden die Auszahlungen für Beschaffung und 
Ausstattung vom Landkreis vorfinanziert und über die Nutzungsdauer durch die 
Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung des 
Anlagekapitals) beim Rettungsdienst über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. Durch 
die Vorfinanzierung entsteht beim Landkreis in 2017 ein höherer Kreditbedarf. 
 
 

 
Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

€ 18.000,00  Abschreibungs-
kosten je Jahr 
3.000,00 € für 6 
Jahre 
Kalkulatorische 
Zinsen je Jahr 
52,50 € für 6 Jahre 
Betriebskosten je 
Jahr 5.000,00 € 

 Die nebenstehenden 
jährlichen Folgekosten 
werden über die 
Rettungsdienstgebühren 
refinanziert. 

 

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 
Haushaltsmittel müssen im Produktkonto 1.2.7.02.050/1108.7831100 zur Verfügung gestellt 
werden 
 
 
 
  Noch zur Verfügung: € 

stehen nicht zur Verfügung 
 
 

 

 
Beschlussvorschlag:  
Der Anschaffung eines Lastkraftwagens für die Einheit Örtliche Einsatzleitung des 
Rettungsdienstes in 2017 zu Kosten in Höhe von höchstens 18.000,00 Euro wird im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel zugestimmt.  

 

 

 

Wittmund, den 24.11.2016  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez.   Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
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